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12.03.2012  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Namensgebung; 
Umbenennung der Fröbelschule, städtische Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt Lernen, in Willy-Brandt-Schule 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Nach Auflösung der Willy-Brandt-Hauptschule und Fortführung des Schulbetriebs der Frö-
belschule im Gebäude der ehemaligen Hauptschule kam insbesondere aus dem Stadtteil 
Zweckel der Wunsch, für die Förderschule im Gebäude Feldhauser Straße 228/230 den 
Namen Willy-Brandt-Schule beizubehalten. Dieser Schulname ist im Stadtteil verankert 
und soll auch weiterhin präsent sein.  
 
Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung d.ö.R. beschreibt die politischen Leistungen von 
Willy Brandt wie folgt: 
 
„Der Name Willy Brandt steht für Demokratie und Freiheit, Völkerverständigung und Frie-
den, Gerechtigkeit, Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung.  
 
Der Lebensweg von Willy Brandt und seine Politik zeigen,  
 

♦ dass mutiges persönliches Engagement in Staat und Gesellschaft für eine freie und 
menschenwürdige Existenz unabdingbar ist, 

♦ dass Konflikte, soweit immer möglich, friedlich zu lösen sind,  

♦ dass die Zukunft Deutschlands am besten in einem geeinten Europa verankert ist und  

♦ dass die Bewältigung der globalen Probleme die Mitwirkung eines jeden Einzelnen vo-
raussetzt und nur in weltweitem Zusammenwirken gelingen kann. 

 
Die beschriebenen Grundsätze können auch für die zu vermittelnden Wertvorstellungen 
für Schülerinnen und Schüler einer Förderschule prägend sein. 
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Die Schulkonferenz der Fröbelschule wurde gemäß § 76 Schulgesetz NW beteiligt und hat 
der Namensänderung in Willy-Brandt-Schule am 14.02.2012 einstimmig zugestimmt.  
 
Es wird vorgeschlagen, die Fröbelschule zum Schuljahr 2012/13 in Willy-Brandt-Schule 
umzubenennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

keine xxxx

  

folgende  

 
Ergebnisrechnung 
 

Ertrag €   Aufwand € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  
 Dienstleistungen   

 Transferaufwand  
investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Die Fröbelschule, städtische Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen, erhält mit Beginn 
des Schuljahres 2012/13 die  Bezeichnung: 
 

Willy-Brandt-Schule, 
Städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, 

Feldhauser Straße 228/230, 
45966 Gladbeck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 
 
 
Rainer Weichelt 
-Erster Beigeordneter- 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
x  Schul-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


